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1 Anlass 

Die Stadt Mainz beabsichtigt im Stadtteil Mainz-Bretzenheim die Aufstellung eines Be-
bauungsplans zur Entwicklung von Wohnbebauung auf einer Fläche von ca. 0,68 ha. Das 
Plangebiet liegt östlich der Albert-Stohr-Straße und umfasst die Grundstücke der Flur 5 mit 
den Flurstücksnummern 728/1 und 728/4 (anteilig). 

Als Grundlage für den Bebauungsplan „B 166 – Wohnquartier Albert-Stohr-Straße“ und im 
Hinblick auf die Rechtsverordnung (RVO) zum Schutz des Baumbestands innerhalb der 
Stadt Mainz wurde der Baumbestand erfasst und bewertet. Gegenstand des vorliegenden 
Berichtes ist zudem die Darstellung der Auswirkungen der Planung auf den Baumbestand 
sowie ein Maßnahmenkonzept. 

Im Plangebiet befindet sich derzeit eine ca. 3.500 m² große Tennishalle mit Anbau, der als 
Restaurant genutzt wird. Im Nordwesten liegt eine Mehrfachgarage mit Zufahrt. Die nördli-
che Grundstücksfläche ist geprägt durch einen dichten Baumbestand. Die Erschließungsflä-
chen liegen im Süden des Plangebietes. 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes, orange markiert  (Kartengrundlage aus lanis, 
August 2017, unmaßstäblich) 

 

2 Baumbestand und Bewertung 

Grundlage für die Erfassung und Bewertung des Baumbestands ist eine Vermessung, in der 
der Standort, die Kronenbreite und der Stammdurchmesser der Bäume aufgenommen wur-
den. Die Erfassung des Baumbestands erfolgte an zwei Ortsterminen am 12.01.2017 und 
10.05.2017. Die Erfassungskriterien und die Ergebnisse der Bestandserfassung sind Ge-
genstand der Tabellen 1 und 2. Im Plangebiet befinden sich insgesamt 55 Bäume, von de-
nen 31 Bäume gemäß der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestands der Stadt 
Mainz (RVO) geschützt und 24 Bäume nicht geschützt sind (siehe Abbildung 2). 

Weiterhin erfolgte eine Bewertung der Bäume hinsichtlich der Kriterien Schutzstatus nach 
RVO, Standorteignung und Vitalitätsstufe (siehe Tabelle 1 und Tabelle 2). Im Ergebnis kon-
zentrieren sich die sehr erhaltenswerten Bäume, die standortgerecht sind und eine Vitalitäts-
stufe 0 oder 1 aufweisen im Norden des Plangebietes. Davon sind 10 Bäume gemäß RVO 
geschützt und 5 Bäume nicht geschützt (siehe Abbildung 3). 
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Außerhalb des Plangebietes befinden sich östlich der Grundstücksgrenze sowie auf einer 
ca. 1 m hohen Böschung südlich der Grundstücksgrenze ebenfalls Bäume, die überwiegend 
nach RVO geschützt sind. Das südlich angrenzende Grundstück ist durch eine Zaunanlage 
abgegrenzt. 
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Abbildung 2: Bestand Bäume (unmaßstäblich) 
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Tabelle 1:  Bäume geschützt gemäß RVO der Stadt Mai nz 
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Tabelle 2:  Bäume nicht geschützt 
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Abbildung 3: Baumbewertung (unmaßstäblich), sehr er haltenswerte Bäume 
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3 Verlust von Bäumen und Ableitung der Ersatzbaumpf lanzung 

Die Erfassung und Bewertung des Baumbestandes war Grundlage für die Entwicklung des 
städtebaulichen Konzepts. Das vorliegende städtebauliche Konzept ermöglicht den Erhalt 
einer Vielzahl geschützter sowie nicht geschützter Bäume im Norden des Plangebietes. Der 
weitestgehenden Vermeidung von Eingriffen in den Baumbestand kann somit entsprochen 
werden. Die geplante Bebauung und Erschließung des Plangebietes orientiert sich an den 
vorhandenen versiegelten Strukturen. 

Im Plangebiet befinden sich insgesamt 31 Bäume, die gemäß RVO geschützt sind. Es wer-
den 19 Bäume erhalten. 12 Bäume mit den Baumnummern 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30 
und 31 befinden sich im Bereich vorgesehener Baufelder und können nicht erhalten werden 
(siehe Abbildung 5). Der Baum mit der Baumnummer 30 wird als sehr erhaltenswert einge-
stuft, da dieser standortgerecht ist und eine Vitalitätsstufe 0 oder 1 aufweist. 

Für die Kompensation der beanspruchten gemäß RVO geschützten Bäume wird aus gutach-
terlicher Sicht folgender Kompensationsansatz vorgeschlagen: 

1 Baum, standortgerecht und Vitalitätsstufe 0-1   1:2 

12 Bäume, nicht standortgerecht     1:1 

Somit ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 13 Bäumen für das Plangebiet. 

Weiterhin sind im Bestand 24 Bäume vorhanden, die nicht geschützt sind. Davon werden 16 
Bäume erhalten. Durch die Planung werden insgesamt 8 nicht geschützte Bäume mit den 
Baumnummern 01, 02, 04, 05, 07, 022, 023, 024 beansprucht (siehe Abbildung 5). Alle 
Bäume, die gemäß Abbildung 3 als sehr erhaltenswert eingestuft sind, da diese standortge-
recht sind und eine Vitalitätsstufe 0 oder 1 aufweisen, können erhalten werden. 

Derzeit sind 11 Baumpflanzungen Bestandteil des städtebaulichen Konzeptes (siehe Abbil-
dung 4). Weitere Neupflanzungen sind innerhalb der Freiflächen möglich, so dass 2 weitere 
Bäume zur Erfüllung der RVO darzustellen sind. Entsprechende Abstände zu Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen sind dabei zu berücksichtigen. Der abschließende Nachweis der Er-
satzbaumpflanzungen erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. 

 



 

Abbildung 4: Städtebauliches Konzept (buhl

 

Städtebauliches Konzept (buhl inger architekten, August 2017, unmaßstäblich) 
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Abbildung 5: Verlust von Bäumen (unmaßstäblich) 
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4 Maßnahmenkonzept 

Während der Bauphase sind für alle zu erhaltenden Bäume baumschützende Maßnahmen 
im Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich erforderlich. Die Umsetzung des Maßnahmenkon-
zeptes ist durch eine qualifizierte ökologische Fachbauleitung zu überwachen. Die notwen-
digen Baumschutzmaßnahmen sind durch ein zertifiziertes Baumpflegeunternehmen auszu-
führen. 

Besonders hervorzuhebende Maßnahmen für die Bäume außerhalb und innerhalb des Plan-
gebietes gemäß derzeitigem Kenntnisstand sind nachfolgend beschrieben. 

4.1 Außerhalb des Plangebietes 

Südliche Grundstücksgrenze 

Auf dem südlich angrenzenden Grundstück, das durch eine Zaunanlage geschützt ist, befin-
den sich nach RVO geschützte Bäume auf einer Böschung, die ca. 1 m höher liegt als die 
südlich vorhandene versiegelte Zufahrt im Plangebiet (siehe Abbildung 3). Diese Zufahrt 
reicht bis an die Grundstücksgrenze heran. Die Baumkronen dieser außerhalb des Grund-
stückes liegenden Bäume ragen zum Teil in das Plangebiet. Folgende Maßnahmen kommen 
zum Tragen: 

• In Abhängigkeit der Größe der Baufahrzeuge ist ein Freischneiden des Lichtraum-
profils einzelner Bäume mit anschließender Kronenpflege notwendig, dazu bedarf es 
das Einvernehmen mit dem benachbarten Eigentümer. 

• Sofern der Aufbau der vorhandenen südlichen Erschließungsanlage verändert wird 
und entsprechende Bodenarbeiten erforderlich werden, ist wie folgt zu verfahren: Im 
Kronenbereich sind Erdarbeiten in Handarbeit bzw. mit Minibagger vorsichtig auszu-
führen. Werden Grob- oder Starkwurzeln (2 bis 5 cm / > 5 cm) angetroffen, sind 
Wurzelschutzmaßnahmen (z.B. Verpflegung der Baumwurzeln, Wurzelschutzvor-
hänge) erforderlich, die vor Ort durch die ökologische Fachbauleitung festzulegen 
sind. 

Östliche Grundstücksgrenze 

Auf dem östlich angrenzenden Grundstück befinden sich Bäume (siehe Abbildung 3), die ei-
nen Abstand von 2,50 bis 3,00m zur geplanten Stellplatzanlage aufweisen. Die Stellplätze 
befinden sich außerhalb des Kronenbereiches. Zum Schutz der Bäume vor mechanischen 
Einwirkungen ist zu Beginn der Bauphase ein nordsüdverlaufender Bauzaun in einem Ab-
stand von 2,50m zu stellen. 

4.2 Innerhalb des Plangebietes 

Die Baufeldfreimachung ist gemäß dem derzeitigen Kenntnisstand in folgender zeitlicher Ab-
folge auszuführen: 

• Zu Beginn der Bauphase erfolgt zunächst die Rodung der vorhandenen 
Gehölzbestände innerhalb des Baufeldes. Die Rodungsmaßnahmen sind dabei au-
ßerhalb der Vegetationsperiode im Zeitraum zwischen 01.10. bis 28.02. durchzufüh-
ren. 

• Nach den Rodungsmaßnahmen ist der Abriss des Gebäudes (Tennishalle incl. An-
bau) von Süden in Richtung Norden mit Entnahme der vorhandenen Entwässe-
rungsrinne und ggf. Fundament entlang der nördlichen Fassade vorzunehmen. 
Werden Grob- oder Starkwurzeln (2 bis 5 cm / > 5 cm) während der Abrissarbeiten 
angetroffen, sind Wurzelschutzmaßnahmen (z.B. Verpflegung der Baumwurzeln, 
Wurzelschutzvorhänge) erforderlich, die vor Ort durch die ökologische Fachbaulei-
tung festzulegen sind. Ein Befahren der nördlichen Gehölzfläche mit Baufahrzeugen 
ist in jedem Falle auszuschließen. 
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• Nach Abriss des Gebäudes ist ein Freischneiden des Bewuchses unterhalb der un-
mittelbar angrenzenden Bäume entlang der nördlich angrenzenden 
Gehölzstrukturen durchzuführen. Kronenpflegeschnitte der zu den Baufeldern 
nächstgelegenen Bäume (Baumnummern 1, 18, und 21) sind erforderlich. 

• Abgrenzung der nördlichen Gehölzfläche mit einem Bauzaun im Abstand von min-
destens 2,50 m vom Stamm der Bestandsbäume. 

• Absteckung der nördlichen Grundstücksfläche in Bezug auf geplante Wege, Neubau 
von Gebäuden bzw. Baugrube zur Abschätzung weiterer erforderlicher Maßnahmen 
in Bezug auf die vorhandenen Gehölzstrukturen.  

• Kein Beschädigen der Baumkronen durch Baufahrzeuge (LKW, Krananlagen). 

 

Im Rahmen des weiteren Planungsprozesses (Genehmigungsplanung zum Bauantrag und 
Ausführungsplanung) sind die Bäume mit den Baumnummern 1, 18, 20, 21, 22, 24 und 26 
relevant, da diese die vergleichsweise nächstgelegenen Bäume zu den Baumaßnahmen 
(Haus 6, Haus 13 und Haus 20, Weg von Haus 13 zum Spielplatz sowie Spielplatz) sind. Ein 
Erhalt dieser Bäume ist aus gutachterlicher Sicht möglich, wenn die in Tabelle 3 baumbezo-
genen Maßnahmen beachtet werden. 
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Abbildung 6: Maßnahmen während der Bauphase (unmaßs täblich), siehe Kapitel 4 

 

Bauzaun  

Bäume mit baumbezogenen Maßnahmen,  
Baumnummern 1, 18, 20, 21, 22, 24 und 26 
(siehe Tabelle 3) 
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Tabelle 3:  Bäume mit baumbezogenen Maßnahmen 
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5 Vorschläge für Festsetzungen im Bebauungsplan

Folgende Festsetzungen werden für die Übernahme in den Bebauungsplan empfohlen:

• Textliche Festsetzung der 13 Kompensationsbäume als Maßnahme 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Im Geltungsbereich sind für den Verlust von Bäume
zum Schutz des Baumbestands der 
Stammumfang 18
ten. Bei Abgang sind gleichwertige Nachpflanzungen vorzusehen.
ten kann abgewichen werden, maßgeblich ist die Anzahl der Bäume.

• Zeichnerische Festsetzung der nördlichen Gehölzstrukturen als Bindungen für B
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepfla
zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25

Abbildung 7: Vorschlag zu zeichnerischer Festsetzung (unmaßstäbl ich)

 

Mainz, den 05.10.2017
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Vorschläge für Festsetzungen im Bebauungsplan  

Folgende Festsetzungen werden für die Übernahme in den Bebauungsplan empfohlen:

Festsetzung der 13 Kompensationsbäume als Maßnahme 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Im Geltungsbereich sind für den Verlust von Bäumen gemäß 
zum Schutz des Baumbestands der Stadt Mainz (RVO) 13 Bäume mit einem 
Stammumfang 18/20 gemessen in 1 m Höhe zu pflanzen und dauerhaft zu unterha
ten. Bei Abgang sind gleichwertige Nachpflanzungen vorzusehen.
ten kann abgewichen werden, maßgeblich ist die Anzahl der Bäume.

Zeichnerische Festsetzung der nördlichen Gehölzstrukturen als Bindungen für B
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepfla

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)  

Vorschlag zu zeichnerischer Festsetzung (unmaßstäbl ich)

.10.2017 

JESTAEDT + Partner 

Gehölzfläche  

sehr erhalten s-
werte Bäume, 
nicht geschützt 
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Folgende Festsetzungen werden für die Übernahme in den Bebauungsplan empfohlen: 

Festsetzung der 13 Kompensationsbäume als Maßnahme zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

gemäß der Rechtsverordnung 
3 Bäume mit einem 

/20 gemessen in 1 m Höhe zu pflanzen und dauerhaft zu unterhal-
ten. Bei Abgang sind gleichwertige Nachpflanzungen vorzusehen. Von den Standor-
ten kann abgewichen werden, maßgeblich ist die Anzahl der Bäume. 

Zeichnerische Festsetzung der nördlichen Gehölzstrukturen als Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

Vorschlag zu zeichnerischer Festsetzung (unmaßstäbl ich)  

 

Erhalt nach RVO 
geschützter 
Bäume  


